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Allgemeine Verkaufs- und 
Lieferbedingungen der Firma 

 
Börger GmbH 
Benningsweg 24 
46325 Borken-Weseke 
Deutschland 
 
Telefon: +49 2862 91 03 – 0 
 
 
I. Geltungsbereich, InformaƟonen, Allgemeines 

 
(1) Diese Allgemeinen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen gelten zwischen uns und unseren 
Kunden ausschließlich. 
 
(2) Kunden im Sinne dieser Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen sind 
Verbraucher, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, Unternehmer als auch jurisƟsche 
Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Ein 
Verkauf an Verbraucher, die das 18. Lebensjahr 
nicht vollendet haben, findet nicht staƩ. 
 

a) Unternehmer im Sinne dieser AGB ist 
entsprechend § 14 BGB jede natürliche 
oder jurisƟsche Person oder eine 
rechtsfähige PersonengesellschaŌ (z.B. 
AkƟengesellschaŌ, GmbH), die bei 
Abschluss eines RechtsgeschäŌs in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen TäƟgkeit 
handelt. Eine rechtsfähige Personen-
gesellschaŌ ist eine PersonengesellschaŌ, 
die mit der Fähigkeit ausgestaƩet ist, 
Rechte zu erwerben und Verbind-
lichkeiten einzugehen. 

b) Verbraucher im Sinne dieser AGB ist 
entsprechend § 13 BGB jede natürliche 
Person, die ein RechtsgeschäŌ zu einem 
Zweck abschließt, dass weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen TäƟgkeit zugerechnet werden 
kann. Die AGB gelten in der zum 
Zeitpunkt der Bestellung des Kunden 
gülƟgen Fassung als Rahmen-
vereinbarung auch für gleicharƟge 
künŌige Verträge, ohne dass wir in jedem 
Einzelfall wieder auf sie hinweisen 
müssten. 

 
(3) Handelt es sich bei dem Kunden um einen 
Unternehmer, so gelten die AGB in der zum 
Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gülƟgen 
Fassung als Rahmenvereinbarung auch für 
gleicharƟge künŌige Verträge, ohne dass wir in 
jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen 
müssten. 
 
(4) Ist der Kunde Unternehmer: 
In unseren Prospekten, Anzeigen und sonsƟgen 
Angebotsunterlagen enthaltene Abbildungen 
oder Zeichnungen sind nur annähernd 
maßgebend, soweit die darin enthaltenen An-
gaben nicht von uns ausdrücklich als verbind-
lich bezeichnet worden sind. 
 
(5) Ist der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), 
gelten die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen ausschließlich. Ab-
weichende, entgegenstehende oder ergänz-
ende Allgemeine GeschäŌsbedingungen des 
Kunden werden nur dann und insoweit 
Vertragsbestandteil, als dass wir ihrer Geltung 
ausdrücklich zugesƟmmt haben. Diese Zu-
sƟmmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis 
der AGB des Kunden die Lieferung an ihn 
vorbehaltlos ausführen.  
 
(6) Im Einzelfall getroffene, individuelle 
Vereinbarungen mit dem Kunden, einschließ-
lich Nebenabreden, Ergänzungen und Än-
derungen haben in jedem Fall Vorrang vor 
diesen Allgemeinen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen. Für den Inhalt derarƟger Verein-
barungen ist, vorbehaltlich des Gegen-
beweises, ein schriŌlicher Vertrag bzw. die 
schriŌliche AuŌragsbestäƟgung maßgebend. 
 
(7) Bei UnternehmergeschäŌen finden 
handelsrechtliche VorschriŌen Anwendung. 
 
 
II. Vertragsschluss, Angebot, Zahlung, 

Qualitätsbeschreibung, Abtretungsverbot 

(1) Auf Anfrage des Kunden bei uns, ver-
einbaren wir, wenn erforderlich, mit dem 
Kunden einen Termin - auch vor Ort - zur 
Beratung des individuellen AuŌrages. Damit ist 
noch kein Vertrag zustande gekommen. 
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(2) Ein durch uns erstelltes Angebot oder 
Kostenvoranschlag ist freibleibend. Eine 
erfolgende Bestellung des Kunden stellt ein 
Angebot dar, welches wir innerhalb von 14 Tage 
ab Zugang annehmen können. Ein Vertrag 
kommt, soweit es keine besondere 
Vereinbarung gab, mit dem Inhalt unserer 
schriŌlichen AuŌragsbestäƟgung zustande. 
 
(3) Mündliche Zusagen durch unsere Vertreter 
oder sonsƟge Hilfspersonen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der schriŌlichen BestäƟgung 
durch uns. 
 
(4) Sofern der suggerierte und in dem Angebot 
dargelegte AuŌrag durch den Kunden nicht 
erteilt wird, steht es uns frei, eine an-
gemessene und ortsübliche Gebühr für die 
Erstellung des Angebots oder Kosten-
voranschlags zu erheben. Diese Gebühr wird 
jedoch vor der Erstellung des Angebots mit 
dem Kunden abgesƟmmt. 
 
(5) Unsere Rechnungen sind sofort nach 
Zugang ohne jeden Abzug fällig. 
Zahlungsverzug triƩ spätestens nach Ablauf 
von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ein. Die 
rechtzeiƟge Zahlung ist nur dann gegeben, 
wenn der Rechnungsbetrag innerhalb dieser 
Frist auf einem unserer GeschäŌskonten zu 
dessen endgülƟger freier Verfügung ein-
gegangen ist. 
 
(6) Ab Verzug wird die offene Forderung bei 
Verbrauchern in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz verzinst. 
Sofern es sich bei den Kunden um einen 
Unternehmer handelt, wird die offene 
Forderung mit 9 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz verzinst. Wird ein 
höherer Zinssatz durch Inanspruchnahme von 
Bankkrediten etc. nachgewiesen, sind wir 
jedoch berechƟgt, den höheren Zinssatz 
geltend zu machen. 
 
(7) Bei Überschreitung der Zahlungsfristen 
durch einen Kunden der Unternehmer ist, 
verfallen RabaƩe und sonsƟge Vergütungen 
und werden der Faktur hinzugerechnet. 
 
(8) Wir behalten uns vor, technische Ver-
besserungen und durch Weiterentwicklung 
bedingte KonstrukƟonsänderungen vorzu-

nehmen. Sofern solche während der Annahme-
frist eines von uns unterbreiteten Angebots 
erfolgen, so gilt der Vertrag durch uns auch als 
erfüllt, sofern wir das Produkt in der technisch 
verbesserten und weiterentwickelten Form 
liefern. Wir sind nicht verpflichtet, Konstruk-
Ɵonsänderungen und technische Verbesser-
ungen an bereits ausgelieferten Produkten vor-
zunehmen, sofern die bereits ausgelieferten 
Produkte nicht mangelhaŌ sind. 
 
(9) Handelsübliche Abweichungen und Ab-
weichungen, die aufgrund rechtlicher 
VorschriŌen erfolgen oder technische 
Verbesserungen darstellen, sowie die 
Ersetzung von Bauteilen durch gleichwerƟge 
Teile sind zulässig, soweit sie die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 
Zweck nicht beeinträchƟgen. 
 
(10) Durch uns gemachte Angaben zum 
Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z. B. 
Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belast-
barkeit, Toleranzen und technische Daten) 
sowie unsere Darstellungen desselben (z. B. 
Zeichnungen und Abbildungen) sind nur 
annähernd maßgeblich, soweit nicht die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 
Zweck eine genaue ÜbereinsƟmmung voraus-
setzt. Eine genauere Probe zu Material-
eignungen ist vorher explizit zu erfragen. 
 
(11) Wir sind nicht verpflichtet, 
Aktualisierungen von SoŌware nach dem Kauf 
von elektronischen Geräten durchzuführen 
oder nachzuliefern, sofern diese nicht zur 
Behebung von Sachmängeln am Liefer-
gegenstand oder zur Aufrechterhaltung der 
KompaƟbilität mit gesetzlich vorgeschriebenen 
SchniƩstellen erforderlich sind. Weitergehende 
Update-Pflichten bestehen nur, wenn dies 
individualvertraglich mit uns vereinbart wurde. 
 
(12) Sofern der Kunde uns Betriebsdaten und 
Verarbeitungssätze übermiƩelt, sind wir nicht 
verpflichtet die Daten und Verarbeitungssätze 
inhaltlich zu überprüfen. Die Daten- und 
Verarbeitungssätze werden lediglich im 
Rahmen des Auslegungsprozesses von uns 
eingepflegt. 
 
(13) Zeichnungen, Abbildungen, KalkulaƟonen, 
technische Unterlagen und sonsƟge Be-
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schreibungen, die durch uns erstellt worden 
sind, bleiben unser Eigentum und wir bleiben 
Inhaber der Nutzungs- und Verwertungsrechte. 
Sie dürfen DriƩen nur in Verbindung mit 
unserer ZusƟmmung zur Kenntnis gegeben 
werden. Wir behalten uns darüber hinaus alle 
eigentumsrechtlichen und urheberrechtlichen 
Verwendungsrechte an allen Zeichnungen und 
Unternehmensunterlagen vor. 
 
(14) Die gelieferte Ware entspricht den zum 
Zeitpunkt der Lieferung geltenden gesetzlichen 
SicherheitsbesƟmmungen und technischen 
Normen für ihre besƟmmungsgemäße 
Verwendung und wird mit allen hierfür 
zwingend erforderlichen Schutzvorrichtungen 
ausgeliefert. Wir weisen den Kunden darauf 
hin, dass er für die sichere InstallaƟon und den 
Betrieb der Produkte in seinem spezifischen 
Betriebsumfeld verantwortlich ist und die 
gesetzlichen BesƟmmungen des Arbeits- und 
Unfallschutzes (z.B. nach der DGUV) einhalten 
muss. Zusätzliche oder über die gesetzlichen 
Anforderungen hinausgehende Schutz-
vorrichtungen können gesondert und auf 
Kosten des Kunden bestellt werden. 
 
(15) Vertragliche Ansprüche sind seitens des 
AuŌraggebers ohne unsere schriŌliche Zu-
sƟmmung nicht übertragbar, soweit nicht die 
Regelung des § 354a HGB greiŌ. 
 
 
III. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 
 
(1) Ist der Kunde Unternehmer, so ist er zur 
Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur 
berechƟgt, wenn seine Forderungen rechts-
kräŌig festgestellt wurden, wir diese anerkannt 
haben oder die Forderungen unstreiƟg sind. 
 
(2) Als Kunde ist der Unternehmer zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur 
insoweit befugt, als der Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
 
IV. Lieferung, Lieferfristen, Abnahme, 

Gefahrübergang 
 
(1) Die Lieferung erfolgt grundsätzlich ab 
unseren LagerstäƩen. Eine gewünschte 
Lieferung erfolgt grundsätzlich nur innerhalb 

Deutschlands, sofern keine abweichende 
Vereinbarung besteht. 
 
(2) Liefertermine und Lieferfristen sind 
verbindlich, wenn sie in unserer schriŌlichen 
AuŌragsbestäƟgung ausdrücklich als solche 
bestäƟgt werden. Die Lieferfrist gilt als 
eingehalten, wenn der Liefergegenstand unser 
Werk oder unser Lager verlassen hat oder die 
VersandbereitschaŌ mitgeteilt wurde. Die 
Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem 
Vorbehalt der rechtzeiƟgen und 
ordnungsgemäßen Selbstbelieferung. 
 
(3) Lieferfristen verlängern sich angemessen 
bei Ereignissen, die außerhalb unseres 
Einflussbereichs liegen und die Lieferung 
wesentlich beeinflussen, insbesondere bei 
höherer Gewalt. Dies gilt auch, wenn der 
Kunde erforderliche Unterlagen, 
Genehmigungen, Freigaben, Einfuhrlizenzen 
oder andere zur Durchführung des AuŌrags 
notwendige InformaƟonen nicht rechtzeiƟg 
beibringt. Über solche Verzögerungen 
informieren wir den Kunden unverzüglich. 
 
 
(4) Die von uns angegebenen Preise verstehen 
sich bei Lieferung in Euro (innerhalb 
Deutschlands) zuzüglich Verpackung, der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Export-
lieferungen zusätzlich zuzüglich Zoll sowie 
Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. 
 
(5) Sofern bei Warenlieferungen in das EU-
Ausland die Transportverantwortlichkeit beim 
Kunden liegt, verpflichtet sich dieser, uns die 
nach den geltenden deutschen Rechts-
vorschriŌen erforderlichen Nachweise (z. B. 
Gelangens-bestäƟgung, Weiße Spediteur-
bescheinigung oder CMR-Frachtbriefe) unver-
züglich, vollständig und ordnungsgemäß 
ausgefüllt zur Verfügung zu stellen. 
Sofern der Kunde dieser Verpflichtung nicht 
fristgerecht nachkommt, behalten wir uns vor, 
dem Kunden deutsche Umsatzsteuer in Höhe 
des jeweils anzuwendenden Steuersatzes auf 
den Rechnungsbetrag nachzuberechnen. 
Entsprechendes gilt für steuerfreie inner-
gemeinschaŌliche Lieferungen, auf die 
deutsches Recht keine Anwendung findet, 
soweit die lokalen RechtsvorschriŌen ent-
sprechende Nachweise fordern, sowie für 
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Lieferungen ins DriƩland, bei denen der Kunde 
für die Ausfuhranmeldung verantwortlich ist. 
 
(6) Der jeweilige Kunde ist verpflichtet, un-
verzüglich schriŌlich mitzuteilen, wenn Um-
stände eintreten oder ihm erkennbar werden, 
aus denen sich ergibt, dass die vereinbarten 
Termine und Fristen nicht eingehalten werden 
können. 
 
(7) Sollte sich die Lieferung oder die Leistungs-
erbringung um mehr als vier Monate ab 
Vertragsschluss verschieben und sich zusätzlich 
die Kosten für Löhne, Material, Verpackungs-
material, Fracht, Steuern oder Abgaben 
zwischenzeitlich erhöht haben, so kann der 
vereinbarte Preis entsprechend dem Einfluss 
der vorgenannten Kostenfaktoren angepasst 
werden. Soweit den vereinbarten Preisen 
unsere Listenpreise zugrunde liegen und die 
Lieferung oder Leistung erst mehr als vier 
Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, 
gelten unsere bei der Lieferung oder Leistung 
gülƟgen Listenpreise (jeweils abzüglich eines 
vereinbarten prozentualen oder festen 
RabaƩs). Ändert sich der Preis demnach um 
mehr als 5 % gegenüber dem vertraglich 
vereinbarten Preis, hat der Kunde das Recht, 
vom Vertrag zurückzutreten, soweit wir an 
einem Preiserhöhungsverlangen trotz An-
kündigung der RücktriƩsabsicht des Kunden 
festhalten. 
 
(8) Wird die Ware durch den Kunden zum 
vereinbarten Zeitpunkt nicht abgenommen, 
sind wir berechƟgt, eine angemessene 
Abnahmefrist zu setzen. Nach Ablauf dieser 
Frist sind wir berechƟgt, vom Vertrag 
zurückzutreten und einen entstandenen 
Schaden geltend zu machen. 
 
(9) Der Kunde ist nach Überschreitung des o.g. 
Liefertermins angehalten uns schriŌlich unter 
Fristsetzung aufzufordern, unsere Leistung zu 
bewirken. Nur soweit wir eine solche Nachfrist 
verstreichen lassen, ist der Kunde berechƟgt 
von dem Kaufvertrag zurückzutreten. 
 
(10) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und 
der Verschlechterung der Ware geht spätestens 
mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim 
Versendungskauf geht - sofern es sich bei dem 
Kunden um einen Unternehmer handelt - die 

Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung bereits mit 
Auslieferung der Ware an die zur Ausführung 
der Versendung besƟmmten Person (z.B. 
Spediteur) über. Ist eine Abnahme vereinbart, 
besƟmmt diese den Zeitpunkt des Gefahr-
übergangs. 
 
(11) Als Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
des Kaufvertrages können wir 25 % des Bestell-
preises ohne Abzüge fordern, sofern der Kunde 
nicht nachweist, dass ein Schaden überhaupt 
nicht oder nicht in Höhe der Pauschale 
entstanden ist. Im Übrigen bleibt uns, wie etwa 
auch bei SonderanferƟgung die Geltend-
machung eines höheren, nachgewiesenen 
Schadens vorbehalten. 
 
 
 
 
V. Höhere Gewalt 
 
(1) Ereignisse höherer Gewalt, z.B. Mobil-
machung, Krieg, Aufruhr, Corona, Pandemien, 
berechƟgen uns, die Lieferung, um die Dauer 
der Behinderung zuzüglich einer ange-
messenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Der 
höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung 
oder unvorhersehbare, unvermeidbare Um-
stände, z.B. unverschuldete Betriebsstörungen, 
oder Transportverzögerungen oder –unter-
brechungen, unverschuldeter Rohstoff- oder 
Energiemangel, gleich, die uns die rechtzeiƟge 
Lieferung trotz zumutbarer Anstrengungen un-
möglich machen. Dies gilt auch, wenn die 
vorgenannten Behinderungen während eines 
Verzuges oder bei einem Unterlieferanten 
eintreten. 
 
(2) Wir haŌen bei Verzögerung der Leistung in 
Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit unsererseits oder eines Ver-
treters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer 
leicht fahrlässig verursachten Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach 
den gesetzlichen BesƟmmungen. 
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VI. Rügepflicht 
 
(1) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware 
unverzüglich bei Anlieferung am vereinbarten 
BesƟmmungsort, im Falle der Selbstabholung 
bei ihrer Übernahme sofort auf seine Kosten zu 
untersuchen und Beanstandungen hierzu auf 
dem Lieferschein oder Frachtbrief oder 
EmpfangsquiƩung/Auslagerungsnote zu ver-
merken, und mindestens die Ware nach 
äußerer Beschaffenheit zu prüfen. 
 
(2) Die Rüge hat bei offensichtlichem Mangel 
oder bei der Untersuchung gemäß dem ersten 
Absatz des Punktes VI. sichtbaren Mangel, bis 
zum Ablauf des Werktages zu erfolgen, der auf 
die Anlieferung/Abholung der Ware am 
vereinbarten BesƟmmungsort bzw. Über-
nahme erfolgt. 
 
(3) Bei der Rüge eines verdeckten Mangels, hat 
die Rüge bis zum Ablauf des auf die Feststellung 
folgenden Werktages zu erfolgen, längstens 
aber binnen zwei Wochen nach Anlieferung der 
Ware bzw. deren Abholung/Übernahme oder 
soweit vereinbart der Abnahme. 
 
(4) Die Rüge muss uns innerhalb der vor-
genannten Fristen schriŌlich, telegraphisch, 
fernschriŌlich oder per Telefax detailliert 
zugehen. Eine fernmündliche Mängelrüge 
reicht nicht aus. 
 
(5) Eine ReklamaƟon ist ausgeschlossen, sobald 
der Kunde die gelieferte Ware vermischt, 
weiterversendet, weiterverkauŌ oder mit ihrer 
Be- oder Verarbeitung begonnen hat, es sei 
denn, der Mangel war auch bei zumutbarer 
Untersuchung nicht erkennbar (versteckter 
Mangel), In diesem Fall muss der Kunde den 
Mangel unverzüglich nach dessen Entdeckung 
rügen. 
 
(6) Nicht form- und fristgerecht gerügte Ware 
gilt als genehmigt und abgenommen. 
 
VII. Rechte bei Verzug und Mängeln; HaŌung 
 
(1) Bei Verträgen mit Verbrauchern finden die 
gesetzlichen Gewährleistungsregelungen An-
wendung. 
 

(2) Wir haŌen nach den gesetzlichen Be-
sƟmmungen für Schäden an Leben, Körper und 
Gesundheit, die auf einer schuldhaŌen 
Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Ferner haŌen wir nach den 
gesetzlichen BesƟmmungen für sonsƟge 
Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist 
von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder 
unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit 
der Anwendungsbereich des Produkt-
haŌungsgesetzes eröffnet ist, haŌen wir 
uneingeschränkt nach dessen VorschriŌen. 
 
(3) Es gibt grundsätzlich im Hause keine 
GaranƟe. Sollten wir eine solche dennoch 
bezüglich des gelieferten Gegenstands 
abgegeben haben, haŌen wir auch im Rahmen 
einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeits-
garanƟe. Treten Schäden ein, die zwar darauf 
beruhen, dass die von uns garanƟerte 
Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt, und 
treten diese Schäden jedoch nicht unmiƩelbar 
an der von uns gelieferten Ware ein, so haŌen 
wir hierfür nur dann, wenn das Risiko eines 
solchen Schadens ersichtlich von unserer Be-
schaffenheits- und HaltbarkeitsgaranƟe um-
fasst ist. 
 
(4) Auf Schadensersatz haŌen wir – gleich aus 
welchem Rechtsgrund – im Rahmen der 
VerschuldenshaŌung bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haŌen wir, vorbehaltlich gesetzlicher HaŌungs-
beschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletz-
ung), nur 
 

a) für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

b) für Schäden aus der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Verpflicht-
ung, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regel-
mäßig vertraut und vertrauen darf); in 
diesem Fall ist unsere HaŌung jedoch auf 
den Ersatz des vorhersehbaren, typisch-
erweise eintretenden Schadens begrenzt. 
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(5) Die ergebenden HaŌungsbeschränkungen 
gelten auch gegenüber DriƩen sowie bei 
Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu 
ihren Gunsten), deren Verschulden wir nach 
gesetzlichen VorschriŌen zu vertreten haben. 
Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglisƟg 
verschwiegen oder eine GaranƟe für die 
Beschaffenheit der Ware übernommen wurde 
und für Ansprüche des Käufers nach dem 
ProdukthaŌungsgesetz. 
 
(6) Eine Gewährleistung erfolgt nicht, wenn 
gelieferte Gegenstände und Sachen durch 
unsachgemäßen Gebrauch beschädigt werden 
oder bei Abnutzung und Verschleiß. Gleiches 
gilt bei unsachgemäßem Einbau von Bauteilen 
oder Einbau mangelhaŌer Bauteile durch den 
Kunden oder einen von ihm beauŌragten 
DriƩen. 
 
(7) Wir übernehmen keine Gewähr für 
Fehlplanungen, KonstrukƟonsfehler und fehler-
haŌe Maße und Betriebsbedingungen des 
Kunden oder eines durch den Kunden beauf-
tragten DriƩen. 
 
(8) Der Kunde hat unsere Leistungen und 
Lieferungen vor Weitergabe zu überprüfen und 
gegenzulesen und dabei die gesetzlichen und 
technischen Vorrausetzungen insbesondere 
der DIN und VDE-Richtlinien zu beachten. Dem 
Kunden obliegt es, dies unverzüglich zu rügen. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Be-
sƟmmungen. 
 
(9) In anderen Fällen des Verzuges mit 
Ausnahme bei höherer Gewalt (s. Punkt V.) 
wird unsere HaŌung für den Schadensersatz 
neben der Leistung auf insgesamt 5 % und für 
den Schadensersatz staƩ der Leistung 
(einschließlich des Ersatzes vergeblicher Auf-
wendungen) auf insgesamt 5 % des Wertes der 
Lieferung begrenzt. Weitergehende Ansprüche 
des Kunden sind ausgeschlossen. 
 
 
VIII. Verjährung 
 
(1) Handelt es sich bei dem Kunden um einen 
Unternehmer, beträgt die Verjährungsfrist für 
Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der 
Lieferungen - gleich aus welchem Rechtsgrund 
- 1 Jahr, bei gebrauchten Sachen und Aus-

tauschteilen 6 Monate ab Ablieferung. Die 
vorstehenden Fristverkürzungen gelten nicht 
bei der arglisƟgen Verschweigung eines 
Mangels, bei Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und 
bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzungen unsererseits. Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, beginnt die 
Verjährung mit ihr. 
 
(2) Handelt es sich bei der Ware um ein 
Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend 
ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 
Bauwerk verwendet worden ist und dessen 
MangelhaŌigkeit verursacht hat (Baustoff), 
beträgt die Verjährungsfrist gemäß der 
gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 
438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch 
weitere gesetzliche Sonderregelungen zur 
Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, 
§§ 444, 445b BGB). 
 
(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des 
Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche 
des Kunden, die auf einem Mangel der Ware 
beruhen, es sei denn die Anwendung der 
regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 
199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren 
Verjährung führen. 
 
 
IX. Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Ist der Kunde Verbraucher, bleibt die 
gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bis zur 
vollständigen Zahlung aller Forderungen aus 
diesem Vertrag unser Eigentum. 
 
(2) Ist der Kunde Unternehmer, behalten wir 
uns bis zur vollständigen Bezahlung aller 
unserer gegenwärƟgen und künŌigen 
Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer 
laufenden GeschäŌsbeziehung (gesicherte 
Forderungen) das Eigentum an den verkauŌen 
Waren vor. 
 
(3) Solange das Eigentum noch nicht auf den 
Kunden übergegangen ist, hat dieser die 
gelieferten Sachen pfleglich zu behandeln. Wir 
sind unverzüglich zu benachrichƟgen, falls die 
gelieferten Gegenstände gepfändet oder 
sonsƟgen Eingriffen DriƩer ausgesetzt sind. Der 
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Kunde hat uns unverzüglich schriŌlich zu 
benachrichƟgen, wenn ein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt 
oder soweit Zugriffe DriƩer (z.B. Pfändungen) 
auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 
 
(4) Sofern das Eigentum von uns an den 
Vorbehaltsgegenständen infolge Vermischung 
oder Verbindung mit anderen Sachen (§§ 947, 
948 BGB) erlischt, so gehen die Eigentums- bzw. 
Miteigentumsrechte des Kunden an den 
vermischten Bestand oder der einheitlichen 
Sache im Verhältnis des Fakturaendbetrags der 
Vorbehaltsgegenstände zu der Summe der 
Fakturaendbeträge der anderen vermischten 
oder verbundenen Sachen auf uns über. In 
diesem Fall setzt sich das AnwartschaŌrecht 
des Kunden an den Gegenständen an der 
umgebildeten Sache fort. Sofern die 
Vermischung in der Weise erfolgt, dass die 
Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen 
ist, gilt als vereinbart, dass der Kunde uns 
anteilig Miteigentum überträgt und das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum 
für uns verwahrt. 
 
(5) Zeichnungen, Abbildungen, KalkulaƟonen, 
technische Unterlagen und sonsƟge 
Beschreibungen, die durch uns erstellt worden 
sind, bleiben unser Eigentum und wir bleiben 
Inhaber der Nutzungs- und Verwertungsrechte. 
Sie dürfen DriƩen nur in Verbindung mit 
unserer ZusƟmmung zur Kenntnis gegeben 
werden. Wir behalten uns darüber hinaus alle 
eigentumsrechtlichen und urheberrechtlichen 
Verwendungsrechte an allen Zeichnungen und 
Unternehmensunterlagen vor. 
 
(6) Der unternehmerische Kunde ist zur 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsgegen-
stände im ordnungsgemäßen GeschäŌsverkehr 
berechƟgt. Die Forderungen aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsgegen-
stände triƩ der Kunde bereits jetzt an uns ab. 
Wir nehmen die Abtretung an. Diese Abtretung 
gilt unabhängig davon, ob die Gegenstände 
ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauŌ 
worden sind. Der Kunde bleibt zur Einziehung 
der Forderung auch nach der Abtretung 
ermächƟgt. Die Befugnis von uns, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon 
unberührt. Wir werden jedoch die Forderung 
nicht einziehen, solange der Kunde seinen 

Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nach-
kommt, nicht in Zahlungsverzug ist und 
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungs-
einstellung vorliegt. Übersteigt der Wert der für 
uns bestehenden Sicherheiten unsere 
Forderungen aus der laufenden GeschäŌs-
beziehung um mehr als 10 %, so sind wir auf 
Verlangen des Kunden zur Freigabe von 
Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 
Diese Freigabeklausel ist im Sinne der 
gesetzlichen BesƟmmungen formuliert, um 
eine Übersicherung zu vermeiden. 
 
 
X. Fernabsatzverträge 

 
(1) Sofern der Kunde Verbraucher ist (DefiniƟon 
s. I. Abs.2 b) und es sich bei dem geschlossenen 
Vertrag um einen Fernabsatzvertrag (DefiniƟon 
s. Abs. 2) handelt, gelten zusätzlich die 
nachfolgenden Absätze 3 und 4. Auf übrige 
Verträge finden die nachfolgenden Absätze 3 
und 4 keine Anwendung. 
 
(2) Fernabsatzverträge sind Verträge über die 
Lieferung von Waren oder über die Erbringung 
von Dienstleistungen, einschließlich Finanz-
dienstleistungen, die zwischen einem 
Unternehmer und einem Verbraucher unter 
ausschließlicher Verwendung von Fernkom-
munikaƟonsmiƩeln abgeschlossen werden, es 
sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im 
Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten 
Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt. 
Finanzdienstleistungen im Sinne des Satzes 1 
sind Bankdienstleistungen sowie Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit einer 
Kreditgewährung, Versicherung, Alters-
versorgung von Einzelpersonen, Geldanlage 
oder Zahlung. FernkommunikaƟonsmiƩel sind 
KommunikaƟonsmiƩel, die zur Anbahnung 
oder zum Abschluss eines Vertrags zwischen 
einem Verbraucher und einem Unternehmer 
ohne gleichzeiƟge körperliche Anwesenheit der 
Vertragsparteien eingesetzt werden können, 
insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, 
Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk, Tele- und 
Mediendienste. 
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Widerrufsbelehrung: 
 
Verbraucher haben das folgende 
 
Widerrufsrecht: 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen 
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter DriƩer, der nicht der Beförderer ist, 
die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns (Börger GmbH, Benningsweg 24, D-46325 
Borken-Weseke, E-Mail: info(at)boerger.de, 
Telefax: +49 28 62 91 03 - 46 miƩels einer 
eindeuƟgen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
MiƩeilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 
 
 
Folgen des Widerrufs 
 
(1) Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben 
wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art 
der Lieferung als die von uns angebotene, 
günsƟgste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
MiƩeilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 
bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
ZahlungsmiƩel, das Sie bei der ursprünglichen 
TransakƟon eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir 
können die Rückzahlung verweigern, bis wir die 
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 
Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die 
Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist. 
 

(2) Sie haben die Waren unverzüglich und in 
jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf 
dieses Vertrags unterrichten, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist 
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 
Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen 
die unmiƩelbaren Kosten der Rücksendung der 
Waren. Sie müssen für einen etwaigen 
Wertverlust der Waren nur auŅommen, wenn 
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, EigenschaŌen und FunkƟons-
weise der Waren nicht notwendigen Umgang 
mit ihnen zurückzuführen ist. 
 
Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann 
füllen Sie biƩe dieses Formular aus und senden 
Sie es zurück.) 
 
An Firma 
 
Börger GmbH 
Benningsweg 24  
D-46325 Borken-Weseke  
E-Mail: info(at)boerger.de  
Telefax: +49 28 62 91 03 - 46 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von 
mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der folgenden Waren (*) /die Erbringung 
der folgenden Dienstleistung (*) 
Bestellt am (*) /erhalten am (*) 
Name des/der Verbraucher(s) 
AnschriŌ des/der Verbraucher(s) 
UnterschriŌ des/der Verbraucher(s) (nur bei 
MiƩeilung auf Papier) 
Datum 
(*) Unzutreffendes streichen. 
 
 
XI. Gerichtsstand, anwendbares Recht, 

Streitbeilegung 
 
(1) Sofern der Kunde Kaufmann, jurisƟsche 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögens ist, vereinbaren 
die Parteien als Gerichtsstand das für den 
Unternehmenssitz in Borken-Weseke zu-
ständige Gericht. Hinsichtlich aller Rechte und 
Pflichten aus dem mit uns abgeschlossenen 
Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. 
Das UN-Kaufrecht (CISG) wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. 
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(2) Wir sind grundsätzlich nicht bereit oder 
verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle teil-
zunehmen. 
 
XII. Exportkontrolle 
 
(1) Der Kunde verpflichtet sich, folgende 
GeschäŌe in jedem Fall zu unterlassen: 
 

a) GeschäŌe mit Personen, OrganisaƟonen 
oder Einrichtungen, die auf einer 
SankƟonsliste nach EG-Verordnungen 
oder US-ExportvorschriŌen stehen, oder 
den aktuell geltenden gesetzlichen 
BesƟmmungen widersprechen. 

b) GeschäŌe mit Embargo-Staaten, die 
verboten sind. 

c) GeschäŌe, für die die erforderliche 
Genehmigung nicht vorliegt. 

d) GeschäŌe, die im Zusammenhang mit 
ABC-Waffen oder militärischer Endver-
wendung erfolgen könnten. 

 
(2) Der Kunde wird uns unverzüglich und 
unaufgefordert schriŌlich MiƩeilung geben, 
wenn er von einem Verstoß gegen vorstehende 
Pflichten oder von einem entsprechenden 
Verdacht Kenntnis erlangt. 
 
(3) Verletzt der Kunde die vorstehenden 
Verpflichtungen, so sind wir zum RücktriƩ 
berechƟgt. Die Geltendmachung etwaiger 
weiterer Ansprüche, insbesondere Schadens-
ersatzansprüche, bleibt unberührt. 
 
(4) Der Kunde wird uns alle für die 
Ausfuhrgenehmigung ggfls. notwendigen 
InformaƟonen für den Genehmigungsprozess 
beim Bundesamt für WirtschaŌ und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) nach Aufforderung bereit-
stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XIII. Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine BesƟmmung dieser Vereinbarung 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll 
hierdurch die GülƟgkeit der übrigen 
BesƟmmungen nicht berührt werden. Anstelle 
der unwirksamen BesƟmmung gelten die 
gesetzlichen VorschriŌen. 
 
 
(Stand 03/26) 
 


